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Abb. I: Villeneuve-sur-Yonne, Pfarrkirche Notre-Dame, Mittelschiff nach Osten (Foto 1940/44).
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Hans-Joachim Jacobs

Gab es eine

konigliche Stifts- und Pfarrkirche

in Villeneuve-sur-Yonne?

Die gotischen Kathedralen in Frankreich stehen seit jeher im
Mittelpunkt des Interesses sowohl der Kunstwissenschaft als auch
der kulturgeschichtlichen Forschung des hohen Mittelalters und
werden bis in die unmittelbare Gegenwart als »architektonische
Versinnbildlichung des im 12. Jahrhundert zu neuer Macht empor-
gestiegenen franzésischen Konigtums« angesehen.’ Die zeitlich
etwa parallel zueinander verlaufenden Bemiihungen der kapeting-
ischen Konige um Erweiterung ihrer Machtbasis, der Krondo-
mane, und die gotischen Neubauten der Kathedralen der in der
Krondoméne gelegenen Bistiimer werden in einen engen inneren
Zusammenhang gebracht. Dabei wird der Konig zur ideellen
Triebkraft fiir die rund 80 Kathedralbauten, die in der Zeit zwi-
schen 1180 und 1270 in Frankreich errichtet wurden, die meisten
von ihnen in den Kronlanden, dem Kerngebiet der Hochgotik. Der
Konig sei, so leitet man von dem ihm bei Sedisvakanz zufallenden
Regalienrecht und auch von seinem Spolien- und Gastungsrecht
ab, im Grunde genommen Eigentiimer der Kathedrale.?

Erst jiingst hat Wolfgang Scholler eine Reihe der alten und
neueren Thesen kritisch iiberpriift.” Er gelangt zu iiberraschenden
Erkenntnissen, wonach die im Laufe des 12. Jahrhunderts zu immer
mehr Macht und Ansehen gelangten Kathedralkapitel vielerorts
die eigentlichen Kréfte hinter den Kathedralbauten waren, nicht
etwa die Bischofe und schon gar nicht der Kénig.? Und was des-
sen Freigebigkeit gegeniiber kirchlichen Institutionen anbelangt,
so dusserte sie sich vor allem in namhaften Schenkungen an Kol-
legiatstifte, Regularkanonikerabteien, Kloster, Hospize, Spitéler
und Leprosenhduser, dagegen so gut wie niemals zugunsten einer
der Kathedralen im Kénigreich.”

Bei den Pfarrkirchen, der haufigsten Zweckbestimmung von
Sakralbauten, ist auf ersten Anschein auszuschliessen, dass der

Konig Einfluss auf das Baugeschehen nahm. Doch kénnte es
ja sein, dass die Dinge anders liegen, wenn es sich um eine Pfarr-
kirche des Konigs und seines Hofes an einem der zahlreichen
koniglichen Pfalzorte handelt oder um die Kapelle an einem
Bischofssitz, in dem der Konig tiber eine Burg verfiigte. Geht der
Ort dann noch auf eine koénigliche Griindung zuriick, ist folglich
der Konig dort Grundherr, was hdufig durch den besitzanzeigen-
den Zusatz zum Ortsnamen »le-Roi« verdeutlicht wird, und zeich-
net sich der Kirchenbau tiberdies durch Grésse und Pracht der
Architektur aus, so kénnte eine konigliche Stiftung vorgelegen
haben, es sich demnach um eine »konigliche Pfarrkirche« han-
deln. Am Beispiel der Kirche Notre-Dame in Villeneuve-sur-Yonne
(Abb. 1), einem herausragenden Werk gotischer Architektur, das
obendrein, wie neuerdings in der deutschen kunstgeschicht-
lichen Literatur behauptet wird, zugleich Stadtpfarrkirche und
Kirche eines dort bestehenden kleinen Kollegiatstifts gewesen
sei® und so in seinem Rang iiber einer gewohnlichen Pfarrkirche
gestanden habe, soll die vorliegende Studie Klarheit in die his-
torischen, kirchenrechtlichen und kunstgeschichtlichen Grund-
lagen bringen.

Drei Meilen sudlich der erzbischoflichen Metropole Sens griindete
Konig Ludwig VII. im Jahre 1163 einen Ort auf dem rechten Ufer
der Yonne auf einem Territorium, das er zuvor den Pramonstra-
tensern von Saint-Marien zu Auxerre gegen eine Rente abgekauft
hatte. Er gab ihm den Namen Villa-Franca-regia.” Offensichtlich
war es die Absicht des Konigs, seine schmale Machtbasis in dieses
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Abb. 2: Villeneuve-sur-Yonne, koniglicher Donjon (1848).
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Gebiet hinein zulasten der Grafen von Blois als Herren der Cham-
pagne auszudehnen. In deren Machtbereich bescherten vor allem
die Handelsmessen in Troyes, Provins, Bar-sur-Aube und Lagny
den Grafen glanzende Einkiinfte, an denen die Kapetinger teil-
haben wollten. Mit dem Griindungsakt wurden deshalb den kiinf-
tigen Bewohnern von Villeneuve die Rechte (consuetudines) von
Lorris im benachbarten Gatinais eingerdumt, was auch bald eine
Ansiedelungswelle aus dem Umland ausloste. Nach dem Tode
Konig Ludwigs VII. im Jahre 1180 ibernahm seine Gemahlin Adeéle
von Champagne die Stadt als Wittum.? Nach ihrem Tode 1204
bezog der Sohn und Nachfolger Philipp II. August die schnell auf-
blithende Stadt in seine gross angelegten Pldne ein und liess bald
nach 1205 im Zuge seiner Befestigungsbauten in der Krondomane
auch in Villeneuve-le-Roi einen Donjon errichten (Abb. 2), der
einzige von etwa zwanzig Rundtiirmen gleicher Bauart, der sich
in seiner wesentlichen Bausubstanz erhalten hat.’ Die Donjons
gemass Register A der Akten von Konig Philipp-August, das die
Baurechnungen im Zeitraum von 1205 bis 1211 erfasst, darunter
Villeneuve, waren in erster Linie zur Verteidigung der Residenz
angelegt. Bei einem inneren Durchmesser von etwa acht Metern
bot der Turm auf den zwei mit Kaminen ausgestatteten von ins-
gesamt vier Stockwerken nur eingeschrankte Residenzqualitat
und war fiir die Unterbringung des Hofes und der koniglichen
Berater ungeeignet.

Die Zusammenkunft von Konig Philipp II. August mit Her-
zog Odo von Burgund und anderen Herren aus der Region zur
einheitlichen Regelung lehnsrechtlicher Fragen im Erbfalle und
bei jeglicher anderen Aufteilung, die am 1. Mai 1209 in Ville-
neuve-le-Roi beurkundet wurde,’” wird vermutlich auf dem Ge-
lande neben dem Donjon in zeltartigen Unterkiinften stattgefun-
den haben, denn von weiteren Baulichkeiten ausser einer
Kapelle fand sich hier nicht die geringste Spur. Das Geldnde wird
von alters her als »Quartier des Salles« bezeichnet, womit sich
die Vorstellung von einem kéniglichen Schloss verband.” Das
Dokument der Konferenz wurde von Chronisten des 19. Jahr-
hunderts »Stabilimentum de feodis regni Franciae« genannt und
falschlich auf 1204 datiert.”? Auf den Status des Ortes haben die
Vereinbarung und ihre Beurkundung keinerlei Bezug; er war le-
diglich der Schauplatz des Vorgangs.”

Die wie auch bei anderen Neugriindungen auffallend regel-
massige Stadtanlage (Abb. 3) mit schachbrettartiger Strassenfiih-
rung wird in Villeneuve von zwei Achsen bestimmt, der von
Norden nach Siiden verlaufenden Strasse von Sens nach Joigny'
und einer Querstrasse, die zur Yonne hinausfiihrt, der Schiff-
fahrtsverbindung zwischen Auxerre und dem Pariser Becken. Die
steinerne Briicke iiber den Fluss bestand bereits 1186.” Auch die
den Ort ganz plangemass umfassenden Befestigungsanlagen sind
frith entstanden, denn von Grében ist 1199 die Rede.”® Die Initia-
tive zu diesen Baulichkeiten ging gewiss von der Monarchie aus.
Als Zeugen der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung der
Stadt konnen ein Hospital und ein Leprosenhaus gelten, dazu die
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stattliche Dependance der Zisterzienserabtei im dreissig Kilo-
meter entfernten Echarlis, die an der Hauptstrasse des Ortes
errichtet wurde.

Auf dem Geldnde neben der kéniglichen Pfalz muss bald
eine Kapelle errichtet worden sein. Das Saint Jean gewidmete
Gotteshaus taucht zwar erst 1282 als konigliche Kapelle in den
Quellen auf,” also zu einer Zeit, als die Kénige nicht mehr hier
urkundeten. Residierten sie hier, dann nahmen der Kénig und
ebenso seine Familie wie jedermann regelméassig am taglichen
Gottesdienst teil und galten dabei als normale Pfarrkinder. Beim
haufigen Ortswechsel zwischen den diversen Pfalzen musste ein
Kaplan den Herrscher begleiten, der die Messen zelebrierte. Er
verwahrte auch die mitgefiihrten Kultobjekte und den Reliquien-
schatz. In den koéniglichen Pfalzen erwies sich bald die Existenz
einer Burgkapelle und die lokale Verfiigharkeit eines Priesters als
vorteilhafter, wie das auch am Beispiel der im Jahre 1200 er-

wahnten Burgkapelle in Sens deutlich ist.”®

Dabei mag tberdies
dem Herrscher etwas daran gelegen haben, auch auf Reisen eine
gewisse Distanz zu dem Priester zu bewahren.

Die Kapelle »Saint-Jean-des-Salles-lez-Villeneuve-le-Roic,
wie eine Notariatsurkunde von 1582 sie nennt, verdankt ihre
mehrfache Erwdhnung in den Quellen nur dem Umstand, dass ihr
Kaplan zugleich Siegelfiihrer der koniglichen Prévoté der Bailli-
age von Sens in Villeneuve war, zusammen mit einem Laien. Diese
Einrichtung diente zugleich als Gerichtsinstanz und zur Eintrei-
bung der Steuern. Die gemeinsame Ausiibung des Amtes des
Siegelfiihrers durch einen Priester und einen Laien hat womdglich
den Ubergang vom zuvor im Gebrauch iiberwiegenden kirch-
lichen Recht zum koniglichen Recht erleichtert. Von Bedeutung
war aber auch die Aufbesserung der bescheidenen Einkiinfte des
Kaplans der koéniglichen Kapelle. Jedenfalls erfahren wir im Zu-
sammenhang mit der Prévoté den Namen des Kaplans Deniset
Boulais im April 1285. Das Gebédude der Kapelle wurde 1820 ab-
gebrochen. Noch 1780 schmiickte sich der Prinzipal der o6rtlichen
Schule mit dem Titel eines Kaplans des Koénigs aufgrund einer
kleinen Rente, die er von dieser Seite erhielt.

Die Kapelle Saint-Jean wird in den erhalten gebliebenen
Einnahmeregistern des Erzbistums Sens nicht aufgefiihrt. Die
Ursache dafiir diirfte in der besonderen kirchenrechtlichen Situa-
tion liegen, die durch den erwédhnten Notariatsvertrag deutlich
wird.?? 1582 wird namlich der zuvor vom Kénig zum Priester an der
Kapelle ernannte Charles Dutour an Ort und Stelle durch den
Notar in sein Amt eingefiihrt und die Kollation der Kapelle samt
den Einkiinften vollzogen. Die bischofliche Amtskirche konnte
oder wollte offenbar die vom Koénig begriindete Kapelle nicht in
die allgemeine Di6zesan-Organisation integrieren.

Andere konigliche Burg- oder Pfalzkapellen erscheinen
dagegen im Pfriindenregister, wobei der Kénig oft das Patronat
innehatte, was, verkiirzt formuliert, die Befugnis bedeutete, bei er-
ledigtem Benefizium dem kollationsberechtigten kirchlichen
Oberen eine »personaidonea«vorzuschlagen, die, ihre Tauglichkeit
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Abb. 3: Villeneuve-sur-Yonne, Stadtplan (1847).
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in jeder Hinsicht vorausgesetzt, das Kirchenamt dann auch erhielt.
In dieser Weise geregelt waren die Priesterstellen an den Pfalz-
kapellen in Sens, Nemours, Chantecoq, Lorris und Provins, um nur
einige im Bistum Sens zu nennen.?

Das fehlende Interesse der Amtskirche an der Pfalzkapelle
in Villeneuve liesse sich auch mit den seltenen Aufenthalten des
Konigs dort erkléren. Die Quellen erwédhnen den Konig hier nur in
den Jahren 1187, 1191, 1209%, 1251%, 1262%* und 1269%. Seit Ende des
13. Jahrhunderts war hier kein Konig mehr. Den fiir Villeneuve
tiberlieferten sechs Konigsaufenthalten mit wenigen Urkunden
stehen in Fontainebleau 108 Urkunden gegeniiber, die Philipp II.
August bis 1215 ausstellte, in Compiegne waren es 65 und selbst in
Lorris immerhin 25 Urkunden in diesem Zeitraum.’® In spaterer
Zeit, wohl im 16. Jahrhundert, wurde die Kapelle den Colestinern
von Sens {iberlassen, die dort auch eine Einsiedelei errichten
wollten, ein Indiz fiir die Verlassenheit der Ortlichkeit.?’

Die politischen Ziele der Kapetinger bei der Stadtgriindung
waren bald erreicht, so schnell, dass dadurch die Konkurrenz-
griindung des Senser Erzbischofs Wilhelm von Champagne ihrer-
seits nicht recht zur Bliite gelangte. Erzbischof Wilhelm hatte
namlich 1175 auf dem linken Ufer der Yonne gegeniiber Ville-
neuve einen Ort namens Chapelle-I'Archevéque begriindet, den
er gleichfalls mit den Steuervorteilen von Lorris begabte.? Dort
wurde um 1210 durch Erzbischof Petrus von Corbeil das Kano-
nikerstift Saint-Laurent ins Leben gerufen.?’ Es bestand aus dem
Kantor, dem Kustos und weiteren sechs oder acht Prabendaren,
deren Einkiinfte infolge der Vernachlassigung des Stifts all-
maéhlich so weit zuriickgingen, dass 1708 das Kapitel bis auf einen
Prabendar geschrumpft war, den »chantre-curé«. Das Kollations-
recht behielt der Erzbischof. Der Ort trug seit etwa 1270 den
Namen Villefolle. An der Pfarrstelle gab es neben dem Priester
keinen Vikar. Sie existierte bis 1791, als der kleine Ort seinen
Namen und seine Selbststandigkeit verlor und fiskalisch wie auch
kirchlich in Villeneuve aufging. Ironie der Geschichte: Der letzte
Pfarrer von Villefolle war ein tberzeugter Parteigdnger der
Franzosischen Revolution, obgleich er zuvor mit Stolz die inhalts-
losen Titel verlorenen Glanzes »chapelain du roy« von Saint-Jean
und »chantre-curé« von Saint-Laurent gefiihrt hatte. 1797 wurde
die ehemalige Stiftskirche verkauft und abgebrochen. Als die
spateren Eisenbahnbauten dariiber gefiihrt wurden, blieb nichts
ausser einem Strassennamen zuriick.

II

Eine Kirche in Villeneuve wird erstmals im Jahre 1183 erwahnt,
was gewiss auf die Pfarrkirche Notre-Dame (Abb. 1) bezogen wer-
den muss.” Thr Patrozinium wird bei dieser Gelegenheit nicht ge-
nannt. Bemerkenswert am Text der Urkunde ist die Formulierung
des Ortsnamens, namlich Villanova-super-Equanam. Equana oder
auch Icauna sind die lateinischen Namensformen der Yonne,
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eines Nebenflusses der Seine. Der geographische Bezug vermei-
det den Hinweis auf den Konig als den Begriinder, wie ihn noch
die Griindungsurkunde von 1163 enthielt. Auch andere zeitge-
nossische Urkunden kirchlicher Aussteller halten es mit dem Orts-
namen so.” Gegensétze zwischen der hergebrachten kirchlichen
Organisation und der aufstrebenden Konigsmacht sind hier greif-
bar. 1792 gehért es zu den konstitutiven Verdanderungen durch die
Franzosische Revolution, dass jeder Hinweis auf das Konigtum
getilgt wird. Die Stadt heisst seither, wie sechshundert Jahre
zuvor in den hier nur unvollstandig aufgelisteten Schriftstiicken,
Villeneuve-sur-Yonne.

Etwa 1163 bestétigte Papst Alexander Ill. dem Dekan und
dem Domkapitel in Sens die Patronatsrechte an 33 Kirchen in der
Diozese, welche Erzbischof Hugo von Toucy dem Kapitel iiberlas-
sen hatte.” Bei der erneuten Bestatigung dieser Rechte durch
Erzbischof Guido von Noyers 1187 werden der langen Liste nun
auch die Kirchen Saint-Nicolas und Notre-Dame in Villeneuve und
einige weitere hinzugefiigt und das Prasentationsrecht des Kapi-
tels fiir die Priester dieser Kirchen betont,* was 1208 Innozenz III.
bestatigt.” Ein besonderes Gewicht fiir Villeneuve hat in diesem
Zusammenhang ein weiteres Dokument aus dem Jahre 1188, worin
Erzbischof Guido bekannt gibt, dass der Dekan und das gesamte
Kapitel von Sens ihre Kirche von Villeneuve dem Priester Gilbert
gegen Zahlung einer Rente iibertragen haben, deren Ablosung
ausgeschlossen wird.” Dadurch wurde hier eine dauernde Pra-
bende fiir das Kapitel errichtet. Die enge rechtliche und person-
liche Verbindung der beiden Kirchen in Villeneuve mit dem Senser
Kathedralkapitel hatte dauerhaften Bestand, wofiir als Beispiele
der Kanoniker Petrus Chrétien um 1583 als Pfarrer von Notre-
Dame und 1526 der Kanoniker Jean Thion als Pfarrer von Saint-Ni-
colas stehen mégen.”’

Das Senser Domkapitel war von der Episkopaljurisdiktion
exemt,”® wodurch ihm sicherlich auch die Befugnisse der Bau-
herrenschaft an der Kathedrale zugefallen waren.?” Mit der Uber-
tragung des Patronats iiber zahlreiche Kirchen an das Domstift
standen diesem die Einkiinfte aus den jeweiligen Dotationsgiitern
zu. Diese Kirchen waren folglich dem Domkapitel inkorporiert,
welches nun dem Pfarrer ein gewisses Quantum der Einkiinfte zu
seinem Unterhalt zuwies.”” Und auch die Bauherrenschaft an den
inkorporierten Kirchen war auf das Kapitel ibergegangen.

Grundherr in Villeneuve war der Kénig. Das galt ebenfalls
fir die der Stadt zuzurechnende, etwas entfernt gelegene Pfarre
Saint-Savinien-les-Egriselles — es kann nur ein bescheidenes
Bauwerk gewesen sein —, die auch auf koniglichem Boden stand.
Sie blieb dem Erzbischof abgabepflichtig.”

Die Pfarrkirche Saint-Laurent in Villefolle auf dem anderen
Flussufer hingegen und das dabei bestehende kleine Kanoniker-
stift waren auf erzbischoéflichem Boden gelegen und eine erz-
bischofliche Griindung. Deshalb waren sie sowohl kirchlich wie
auch fiskalisch nicht mit Villeneuve verbunden. Ubrigens trennte
der Fluss obendrein zwei kirchliche Dekanate, Saint-Florentin,
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dem Villeneuve angehorte, und Courtenay, zustandig fiir Ville-
folle. Dieser unterschiedlichen Zuordnung folgt auch die Eintei-
lung der Eihnahmeregister des Bistums Sens. Die etwas éltere Fas-
sung von Quesvers und Stein beruht auf einer um 1340 redigierten
Vorlage. Die tiberarbeitete Ausgabe von Longnon gibt den Status
gegen 1350 wieder unter Beriicksichtigung zuséatzlicher Quellen.*
Ein Stift an Notre-Dame in Villeneuve kennen beide Register
nicht, wohl aber das in Villefolle, dessen geografische Lage Lon-
gnon mit dem Zusatz »faubourg de Villeneuve-le-Roi« erlautert.”

Dieter Kimpel und Robert Suckale nennen Notre-Dame-de-
I'Assomption* eine konigliche Stifts- und Pfarrkirche.” Die bei-
den ersten Bestandteile dieser Bezeichnung sind unzutreffend.
Der Grund und Boden befand sich zwar in koniglichem Besitz, an
der Pfarrkirche besass der Konig aber keine Patronatsrechte, und
ein Kollegiatstift hat es dort nie gegeben. Urheber dieses zweiten
Irrtums war der Abbé Bouvier aufgrund einer Fehlinterpre-
tation.” In seiner Darstellung der Leistungen des Erzbischofs
Pierre de Corbeil berichtet er von der Griindung mehrerer Kolle-
giatstifte, wobei er sich zundchst an das Pfriindenregister von
Quesvers und Stein héalt. Demzufolge zé&hlt Bouvier die Stifte in
Chatillon-sur-Loing im Jahre 1209, in Villefolle 1210 und danach in
Courpalay bei Melun auf. Daran anschliessend préasentiert er ein
Stiftskapitel in Villeneuve-le-Roi und beruft sich nun auf Théo-
dore Tarbé.”” Tarbé zdhlt am angefiihrten Ort die friiher selbst-
standigen Pfarreien in und bei Villeneuve auf, die aufgeldst und
mit Notre-Dame in Villeneuve vereinigt wurden, darunter auch
Saint-Laurent in Villefolle. In diesem Zusammenhang behandelt
Tarbé das dort erloschene Kollegiatstift und erlautert dessen Zu-
sammensetzung und geschichtliche Entwicklung. Bouvier aber hat
an diesem Punkt seiner Darstellung offenbar fliichtig gearbeitet;
er bemerkt nicht, dass er das Stift in Villefolle bereits aufgefiihrt
hat und lokalisiert es nun falschlich und ohne sichere Kenntnis
der Topografie in Villeneuve-le-Roi. Er erfasst damit das Stift in
Villefolle also doppelt. Die unrichtige Wiedergabe durch Bouvier
fand auch Eingang in lexikalische Zusammenfassungen,” und so
war der Weg gebahnt, die allein noch existierende Kirche Notre-
Dame in Villeneuve als die ehemalige Stiftskirche anzusehen.
Warum Bouvier obendrein das Griindungsjahr mit 1215 angibt,
lasst sich nicht mehr kldren. Tarbé nennt, abweichend vom Pfriin-
denregister (1210), die Zeit um 1218. Was allerdings auch immer fiir
Saint-Laurent zutreffen mag, es bliebe fiir Notre-Dame belanglos.
Da es dort kein Stift gab, entfallt auch jegliches Stiftungsjahr
als Datierungsstiitze fiir den hochgotischen Neubau dort,” ein
weiteres Resultat dieser Studie.
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Das Senser Kathedralkapitel war, wie hier klargestellt wird, Pa-
tron und Bauherr von Notre-Dame. Das Kapitel oder der von ihm
entsandte Pfarrer wird, so kann vermutet werden, Anregungen

fur die Baugestalt von Sens nach Villeneuve vermittelt haben.*®
Die Baufinanzierung aber oblag, wie das generell gilt, weitgehend
den Pfarrgenossen. Das schnelle wirtschaftliche Erstarken der
Stadt, auch wegen der hier ansdssigen koniglichen Prévoté als
Gerichts- und Fiskalinstanz, bot dafiir die Grundlagen. Auf die
Freigebigkeit des Konigs als Stadtherren waren die Biirger bei
diesem Grossbau selbstverstandlich allemal angewiesen, und in
der Tat haben sich konigliche Bescheide (»lettres patentes«) tiber
Zuschiisse erhalten, wenn auch nur aus nachmittelalterlicher Zeit.

Die Pfarrkirche Notre-Dame in Villeneuve-sur-Yonne (Abb. 4 und
5) ist ein Bauwerk von betrachtlichen Dimensionen. lhre inneren
Abmessungen betragen: 65,5 m Lange, 19,7 m Breite und 21,7 m
Hohe bis zum Gewolbescheitel. Der Bau wuchs, mit den Kranz-
kapellen etwa 1220/25 beginnend,” etappenweise von Osten nach
Westen. Der dreischiffige basilikale, im Mittelschiff in zwei Zonen
aufgebaute Raum wird von keinem Querschiff unterbrochen.
Die Seitenschiffe sind als Umgang um den Chor herumgefiihrt.
Daran schliessen sich im Osten drei Kapellen an, deren Gewdlbe
in gleicher Hohe mit denen des Chorumgangs liegen. Umgangs-
kapellen an Pfarrkirchen sind im ersten Viertel des 13. Jahrhun-
derts in Frankreich noch selten zu finden. Hier an Notre-Dame
wurden sie eng zusammengeriickt und als etwas gestauchte Acht-
eckbauten gestaltet. Durchgédnge in den einander beriihrenden
Schmalseiten gestatten eine direkte Verbindung zwischen den
drei Kapellen. Vermutlich dienten sie dem unbehinderten Wech-
sel des Zelebranten zwischen den Altdren in den Kapellen, wenn
dort gottesdienstliche Feierlichkeiten aufeinander folgten. Eine
solche bauliche Lésung erscheint gerade fiir eine Pfarrkirche
sinnvoll, in einer Stiftskirche dagegen wére sie wegen der gros-
seren Zahl der Kleriker unnétig. Auffallend, da in zeitgendssischen
Pfarrkirchenbauten ungewdéhnlich, sind die Doppel-Piszinen fiir
die liturgischen Waschungen in allen drei Umgangskapellen. Sie
sind in die Wand rechts neben dem Altar eingelassen, also an der
Epistelseite.

Vom Chorpolygon aus mit seinem 5/10-Schluss mit Halbjoch
erstreckt sich das Mittelschiff iiber neun Joche bis zum West-
abschluss. Die Fensterwande sind zweischalig strukturiert mit
innerem Fensterlaufgang in den Seitenschiffen und im Oberga-
den, so dass die Fensterwande weit vom Schildbogen und so vom
Gewolbe abgesetzt sind (Abb. 4). Vor allem durch die Fenster im
Hochschiff wird der Innenraum reich belichtet. Die Laufgédnge der
Seitenschiffe folgen auch den Innenseiten der Kranzkapellen und
binden diese eng an den Kirchenraum. Eine Blendarkatur im un-
teren Wandabschnitt umlauft den gesamten Bau mit Ausnahme
der Seitenkapellen. In den 6stlichen Jochen der Seitenschiffe sind
die Fenster in so genanntes Plattenmasswerk eingeschnitten mit
kleinem Vierpass-Oculus iiber dem Mittelsteg (Abb. 4). Im Ober-
gaden folgen die Fenster bereits dem klassischen Typus mit zwei
oder vier Masswerkbahnen mit eingefiigten Pdssen und Nasen.
Die Hauptteilungsstébe sind mit Saulchen besetzt. Die Gestalt der
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Abb. 4: Villeneuve-sur-Yonne, Pfarrkirche Notre-Dame, Chorhaupt nach Siidosten (Foto 1940/44).
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Arkadenpfeiler dndert sich im Bauverlauf von Ost nach West.
Zundchst scheint man an sechsteilige Gewdlbe gedacht zu haben
etwa wie in Sens oder Bourges, denn vor dem Polygon wechseln
starke mit schwachen Pfeilern ab. Die Biindelung der. Runddienste
an den Pfeilern aber verweist bereits auf die Neuentwicklung des
Biindelpfeilers (Abb. 4).%

Die Formen der Kapitelle und der Schlusssteine entsprechen
dem in dieser Zeit Ublichen. Das elegante Weihwasserbecken ge-
geniiber dem siidlichen Seiteneingang und sein reich mit »goti-
schen« Architekturformen geschmiickter Baldachin® sind gemein-
sam mit ihrem Pfeiler entstanden. Alle Gewdlbe bis auf das erste
im Westen sind schlichte Kreuzrippengewdlbe mit einander sehr
dhnlichen Rippenformen, gleichgiiltig, ob sie bis zum 14. Jahrhun-
dert eingezogen wurden, also bis zur vierten Travée vor der Fas-
sade, oder erst in nachmittelalterlicher Zeit. An den Rippen der
Gewolbe des Polygons und der 6stlichen Mittelschiffsjoche finden
sich bereits Birnstabformen. Grosse Oculi in den Gewdlbezungen
tiber dem Chorhaupt konnen als Nachweis perfektionierter
Hausteinmauerung gelten.*” Das Vorbild lieferte wohl Bourges.
Ein voll ausgebildetes System von Strebepfeilern mit Strebebogen
stiitzt die Gewolbe an den Jochgrenzen. Die Kopfenden der
schlanken Strebebogen am Chorpolygon sind von Rundléchern
durchbrochen. Es sind Pendants zu den Oculi innen.

Der Glockenturm iiber dem Siidseitenschiff an der Grenze
zwischen Sanktuarium und Langhaus war dort von Anfang an ge-
plant. Er wurde aber erst im 16. Jahrhundert tiber seinem Unter-
geschoss weiter in die Hohe gefiihrt. In dieser Zeit wurde auch
mit der Renaissancefassade als Westabschluss begonnen (Abb. 6),
die allerdings nie fertig wurde. Erst 1608 bis 1612 wurden fir die
ersten drei Joche im Westen die Hochschiffwédnde errichtet und
die Gewolbe eingezogen. Eine Fensterrose in den Formen der
Renaissance schmiickt die Wand oberhalb des Hauptportals und
belichtet das Langschiff von dieser Seite. Der gesamte Innenraum
wirkt trotz der Bauzeit von vier Jahrhunderten harmonisch und
durchaus einheitlich, da man beim allmahlichen Baufortgang
konsequent die Jochschritte beibehielt und ebenso Kampfer-
punkt und Zirkelschlag der Rippengewoélbe. Die dekorativen
Detailformen hingegen folgten der allgemeinen Entwicklung im
franzosischen Sakralbau in den jeweiligen Epochen. Beim Ausbau
der drei ersten Joche im Westen aber liess man sich von einem
historisierenden Stilverstdndnis leiten und kopierte die vorhan-
denen Gewolbeprofile.

Wéhrend Robert Branner Notre-Dame noch mit einigem
Vorbehalt bewertete und hier erste Anzeichen einer Degeneration
der Leichtigkeit und Feingliedrigkeit sah, wie sie die Gotik in
Burgund anderenorts auszeichnet,” erkennen Dieter Kimpel und
Robert Suckale hier ein Meisterwerk.’® Tatsachlich ging Branner
von irrtiimlichen Voraussetzungen aus, denn er griindete sein
abschétziges Urteil vornehmlich auf die Vermauerungen der Fen-
ster6ffnungen oberhalb des Laufgangs im Seitenschiff (Abb. 7),
die aber nicht urspriinglich vorhanden waren. Das Mauerwerk
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Abb. 5: Villeneuve-sur-Yonne, Pfarrkirche Notre-Dame, Grundriss (1907).
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Abb. 6: Villeneuve-sur-Yonne, Pfarrkirche Notre-Dame, Westfassade (Foto 1940/44
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wurde in nachmittelalterlicher Zeit eingefiigt, als Kramerbuden
aussen am Chor und an den 6stlichen Teilen des nordlichen Sei-
tenschiffs angebaut wurden. Die Buden wurden am Seitenschiff
im Jahre 1913 entfernt, die Vermauerungen aber blieben in Teilen
zurlick und zeigen noch an, wie weit die steilen Pultdacher in
ungleicher Hohe in die Fensteroffnungen hineingeragt hatten
(Abb. 8). Auch im Obergaden hinterliessen die zeitweilig sehr steil
geftihrten Seitenschiffssdacher Vermauerungen im unteren Be-
reich der Fensteroffnungen.

Der Donjon, die Stadttore und, als ihre grundlegende Vor-
aussetzung, die nach einem Plan angelegte Stadt Villeneuve-sur-
Yonne sind Werke der zielstrebig aufbauenden franzosischen
Monarchie, und so gilt dieses Villeneuve als Vorldufer und Muster
fiir die berithmte Planstadt Aigues-Mortes, die Konig Ludwig IX.,
der Heilige, nach 1240 in der Camargue griindete. Die Wehrarchi-
tektur in Villeneuve wurde schon Mitte des 19. Jahrhunderts zum
Gegenstand der Forschung.”

Architektonisches Glanzstiick der Stadt ist ihre Pfarrkirche
Notre-Dame. Sie prédsentiert sich in allen Bauphasen auf einem
ungewohnlich hohen und aufwandigen Anspruchsniveau, das sich
aus der Kooperation von Krone und Kathedralkapitel mit der auf-
strebenden Stadt erklart. Der Konig residierte hier zwar nur an-
fangs und nur selten. Als Stadtherr aber war er in seinem ordent-
lichen ortlichen Vertreter, dem Prévot, stets gegenwartig. Und
das Amt des Siegelfiihrers der Prévoté, das wie beschrieben zu
einem Teil in der Hand des Kaplans der Pfalzkapelle lag, spiegelt
noch in der Spatzeit des Ancien Régime einen Abglanz koniglicher
Gunst.

Beim Bau der Pfarrkirche konnte mit der Unterstiitzung
durch die Krone gerechnet werden; das Senser Kathedralkapitel
forderte den Bau durch Beratung, und so verdankt Notre-Dame in
Villeneuve-sur-Yonne ihre ungewohnliche Grosse und ihren ar-
chitektonischen Rang dem finanziellen Engagement der wirt-
schaftlich aktiven, unternehmerischen Kréfte unter den Biirgern
der Stadt, wobei man als Qualitatsmassstab stets die iiberlokalen
und sich gegenseitig in die Hohe treibenden Anspruchsniveaus
des Konigs und des Erzbischofs wahrte.”

Abb. 7: Villeneuve-sur-Yonne, Pfarrkirche Notre-Dame, Chorumgang nach Norden
(Foto 2001)

Abb. 8: Villeneuve-sur-Yonne, Pfarrkirche Notre-Dame, Kramerbuden am nérdlichen
Seitenschiff (Foto um 1910).
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546f.

Donjon, Porte de Sens: Congreés archéologique de
France, 14e session Sens 1847. Paris 1848, S. 111-118;
Congreés archéologique de France 15, séances
générales 1847/48, Paris 1849, S. 73f.; Viollet-le-Duc
(wie Anm. 53), VII, 1864, S. 354-358.

Warnke, Martin, Bau und Uberbau. Soziologie der
mittelalterlichen Architektur nach den Schrift-
quellen, Frankfurt a. M. 1976, S. 45, 50, 120f.

Gab es eine kénigliche Stifts- und Pfarrkirche in Villeneuve-sur-Yonne?

Fotonachweis

Coll. Les Amis di Vieux Villeneuve-sur-Yonne: 8;
Jean-Luc Dauphin 2001: 7; Index photographique de
I'art en France/Bildarchiv Foto Marburg, 183052,
170212, 170209: 1, 4, 6; Eugéne Lefévre-Pontalis 1907
(wie Anm. 30): 5; Victor Petit 1848: 2; Victor Petit
1847 (wie Anm. 11): 3.

77



	Gab es eine königliche Stifts- und Pfarrkirche in Villeneuve-sur-Yonne?

